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RS OGH 1967/11/28 8Ob274/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1967

Norm

ABGB §358

AO §21

KO §44

Rechtssatz

Das vom Vermittler eines in Aussicht genommenen Liegenschaftskaufes über Vereinbarung mit den Vertragsparteien

errichtete "Treuhandkonto" bei einer Bank, auf das der Kaufpreis mit der Sperre erlegt wurde, daß er nur vom

Verkäufer und Vermittler zusammen behoben werden kann, kann im Konkurs des Vermittlers vom Käufer

ausgesondert werden.
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